
Straßen-und Wegekonzept 
der Gemeinde Senden 

 

1. Rechtliche Rahmenbedingungen 

Seit dem 1. Januar 2020 ist eine Änderung des 
Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (im 
Folgenden: KAG) in Kraft. Der Landesgesetzgeber hat in das KAG 
einen neuen § 8 a „Ergänzende Vorschriften für die Durchführung von 
Straßenausbaumaßnahmen und über die Erhebung von 
Straßenausbaubeiträgen“ eingefügt. 

Gemäß § 8 a Absatz 1 KAG hat jede Gemeinde oder jeder 
Gemeindeverband ein gemeindliches Straßen- und Wegekonzept zu 
erstellen, welches vorhabenbezogen zu berücksichtigen hat, wann 
technisch, rechtlich und wirtschaftlich sinnvoll geplante 
Straßenunterhaltungsmaßnahmen möglich sind und wann 
beitragspflichtige Straßenausbaumaßnahmen an kommunalen 
Straßen erforderlich werden können. Das Straßen- und 
Wegekonzept ist über den 5-jährigen Zeitraum der mittelfristigen 
Ergebnis-und Finanzplanung anzulegen und bei Bedarf, mindestens 
jedoch alle zwei Jahre fortzuschreiben.  

Das Straßen- und Wegekonzept beinhaltet dabei keine 

Vorentscheidungen über eine Straßenausbaumaßnahme. 

Gesetzgeberisches Ziel des Straßen-und Wegekonzeptes ist es, 

vorhabenbezogen Transparenz über geplante Straßen-

unterhaltungsmaßnahmen und Straßenausbaumaßnahmen 

herzustellen.  

Gemäß § 8 a Absatz 2 Satz 2 KAG sind die Gemeinden und 
Gemeindeverbände grundsätzlich verpflichtet, dieses Muster für die 
Erstellung des gemeindlichen Straßen- und Wegekonzeptes zu 
verwenden. Sofern die Gemeinde oder der Gemeindeverband von 



dem Muster abweichen möchte, ist dies gemäß § 8 a Absatz 2 Satz 
3 KAG darzulegen und zu begründen.  

 

2. Tabellarische Darstellung von Straßenunter-

haltungs- und Straßenausbaumaßnahmen 

Die in den nachstehenden Tabellen eingetragenen Angaben 
entsprechen den Vorgaben des § 8 a Absatz 1 KAG.  

Beitragsfreie Straßenunterhaltungsmaßnahmen sind kleinere oder 
partielle Maßnahmen, die notwendig sind um die 
Straßeneinrichtungen wie z.B. Fahrbahn oder Beleuchtung etc. in 
einem gebrauchsfähigen Zustand zu erhalten. „Kleinstmaßnahmen“ 
sowie Sammelposten der Straßenunterhaltung werden in dieser 
Übersicht nicht aufgeführt. 

Straßenausbaumaßnahmen sind dem Grunde nach unter 
bestimmten Voraussetzungen beitragspflichtig, soweit dadurch die 
Straßeneinrichtungen wie z.B. Fahrbahn oder Beleuchtung etc. 
nochmalig hergestellt, angeschafft, erweitert oder verbessert werden. 

Neubaumaßnahmen werden in diesem Konzept nicht dargestellt. 

Es wird darauf hingewiesen, dass die beitragsrechtlichen 
Abrechnungsgebiete über die in der Tabelle genannten 
Straßenabschnitte hinausgehen können.  

Auch bei einer beitragsfreien Straßenunterhaltungsmaßnahme 
können im Zusammenhang mit der Sanierung der Kanalisation 
Erstattungsansprüche gegenüber den Grundstückseigentümern 
entstehen. 

 



a) Geplante voraussichtlich beitragsfreie Straßenunterhaltungsmaßnahmen  

Die nachfolgende Tabelle bezieht sich auf den 5-jährigen Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis-und Finanzplanung. Die geplanten Unterhaltungsmaßnahmen 
unterliegen voraussichtlich nicht der anteiligen Finanzierung durch Grundstückseigentümer. Hierin enthalten sind auch die voraussichtlich nicht beitrags-
pflichtigen Investitionsmaßnahmen. 

Lfd. 
Nr. 

Straßenname Abschnitt von - bis Bereich Geplante Unterhaltungsmaßnahme 
Umsetzung im Jahr 

1 
Am Bürgerpark Von der Münsterstraße bis zum Parkplatz 

Grünfläche (entlang des 
Pfarrheims) Erstellung neuer Parkstreifen 2023/2024 

2 Am Helmerbach Höhe Reitplatz Fahrbahn, Kanal Partielle Sanierung Fahrbahn und Kanal 2024 

3 Biete Innenhof und Umfeld Innenhof und Umfeld 
Erneuerung Platz- und Grünflächen sowie 
Beleuchtung 2024 

4 Dorffeld Von Dorffeld 1 bis Dorffeld 21 Fahrbahn, Gehwege Deckensanierung Fahrbahn und Gehwege 2023/2024 
5 Dorffeld Von Dorffeld 49 a bis Dorffeld 69 Fahrbahn, Gehwege Deckensanierung Fahrbahn und Gehwege 2025 

6 Dorffeld Von Dorffeld 97 bis Dorffeld 117 Fahrbahn, Gehwege Deckensanierung Fahrbahn und Gehwege 2024 
7 Dorffeld Von Dorffeld 19 bis Dorffeld 121 Fahrbahn, Gehwege Deckensanierung Fahrbahn und Gehwege 2025 

8 Dorffeld Von Dorffeld 4 bis Dorffeld 20 Fahrbahn, Gehwege Deckensanierung Fahrbahn und Gehwege 2026 
9 Dorffeld Von Dorffeld 50 bis Dorffeld 68 Fahrbahn, Gehwege Deckensanierung Fahrbahn und Gehwege 2026 

10 Dorffeld Von Dorffeld 108 bis Dorffeld 124 Fahrbahn, Gehwege Deckensanierung Fahrbahn und Gehwege 2026 
11 Dorffeld Von Dorffeld 76 bis Dorffeld 132 Fahrbahn, Gehwege Deckensanierung Fahrbahn und Gehwege 2027 

12 Dorffeld Von Dorffeld 2 d bis Dorffeld 74 Fahrbahn, Gehwege Deckensanierung Fahrbahn und Gehwege 2027 

13 Droste-zu-Senden-Straße 
Von Droste-zu-Senden-Str. 21 bis Droste-zu-Senden-Str. 
25 

Fahrbahn Verkehrsberuhigung 
2024 

14 

Kanalstraße Von Kanalstraße 47 bis Kanalstraße 75 Fahrbahn, Gehwege, Kanal Deckensanierung Fahrbahn, Partielle 
Sanierung Gehwege und Kanal 

2027 

15 Langeland Von Langeland 6 c bis Langeland 12 Fahrbahn, Gehwege Deckensanierung Fahrbahn und Gehwege 2025 

16 
Messingweg Von der Industriestraße bis zum Wertstoffhof Fahrbahn, Gehwege, Kanal Deckensanierung Fahrbahn, Partielle 

Sanierung Gehwege und Kanal 
2026 

17 Siemensstraße Von der Industriestraße bis zur Kanalstraße Fahrbahn, Gehwege, Kanal 
Deckensanierung Fahrbahn, Partielle 
Sanierung Gehwege und Kanal 2026 

18 Clemens-Hagemann-Straße Von Clemens-Hagemann-Straße 10 bis 16 a Fahrbahn Wegeertüchtigung 2023 
19 Heide Von Heide 24 bis Heide 28 Fahrbahn Wegeertüchtigung  2023 



b) Beabsichtigte beitragspflichtige Straßenausbaumaßnahmen  

Die nachfolgende Tabelle bezieht sich auf den 5-jährigen Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis-und Finanzplanung und benennt die derzeit vorgesehenen 
grundhaften Erneuerungen oder Verbesserungen an Straßen, Wegen und Plätzen, die eine Beitragspflicht auslösen. 

Lfd.Nr. Straßenname Abschnitt von - bis Bereich Konkrete Straßenausbaumaßnahme Umsetzung im Jahr 

1 Herrenstraße 2. BA von der Gartenstraße bis zur Einmündung Biete 
Fahrbahn, Gehwege, Beleuchtung, 
Kanal 

Erneuerung Fahrbahn, Gehwege und 
Unterbau, Verbesserung Beleuchtung, 
Sanierung Kanal 2023/2024 

2 Herrenstraße 3. BA von der Einmündung Biete bis zur Sparkasse 
Fahrbahn, Gehwege, Beleuchtung, 
Kanal 

Erneuerung Fahrbahn, Gehwege und 
Unterbau, Verbesserung Beleuchtung, 
Sanierung Kanal 2023/2024 

3 Münsterstraße Von der Bakenstraße bis zum Alten Zollhaus 
Fahrbahn, Gehwege, Beleuchtung, 
Kanal 

Erneuerung Fahrbahn, Gehwege und 
Unterbau, Verbesserung Beleuchtung, 
Sanierung Kanal 2023 

4 
Wilhelm-Haverkamp-
Straße 

Von der Münsterstraße bis zur B 235 Beleuchtung, Kanal 
Verbesserung Beleuchtung, Sanierung 
Kanal 

2024/2025 

5 Espelstraße Vom Buchenweg bis zur Havixbecker Straße 
Fahrbahn, Gehwege, Beleuchtung, 
Kanal 

Erneuerung Fahrbahn, Gehwege und 
Unterbau, Verbesserung Beleuchtung, 
Sanierung Kanal 2023/2024 

 



Anlage zum Straßen- und Wegkonzept 
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